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der Kommission für die Rechtsstellung der Frau oderd) als ferner mit Genugtuungüber die Ergebnisse der am
Sondertagung der Generalversammlung stattfinden soll; 25. September 1997 abgehaltenen Ministertagung des Si-

46. beschließt ferner, daß die Kommission für die Rechts-
stellung der Frau als Vorbereitungsausschuß für die Über-
prüfung auf hoher Ebene fungieren und als solche allen
Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen und Mitgliedern der
Sonderorganisationen sowie Beobachtern im Einklang mit der Kenntnis nehmendvon der Vereinbarung über Flüchtlinge,
hergebrachten Praxis der Generalversammlung offenstehen Rückkehrer und Vertriebene und illegale Wanderer im
wird, und bittet die Kommission, zu diesem Zweck geeignete südlichen Afrika, die das Amt des Hohen Kommissars der
Maßnahmen zu ergreifen und dabei insbesondere darauf zu Vereinten Nationen für Flüchtlinge und die Entwicklungs-
achten, daß geeignete Vorkehrungen für die Mitwirkung der gemeinschaft des südlichen Afrika im Juli 1996 unterzeichnet
nichtstaatlichen Organisationen an der Überprüfung getroffen haben,
werden;

47. ersuchtdie Kommission für die Rechtsstellung der Flüchtlings- und Rückkehrerfragen, die das Amt des Hohen
Frau, auf ihrer zweiundvierzigsten Tagung den in Ziffer 45 Kommissars der Vereinten Nationen für Flüchtlinge und die
erbetenen Bericht des Generalsekretärs zu prüfen, damit die Zwischenstaatliche Behörde für Entwicklung im Juni 1997
Generalversammlung über den Wirtschafts- und Sozialrat unterzeichnet haben,
möglichst zu Beginn ihrer zweiundfünfzigsten Tagung einen
Beschluß zu dieser Frage fassen kann;

48. ersuchtden Generalsekretär, der Generalversamm- über territoriales Asyl verabschiedet hat,
lung, der Kommission für die Rechtsstellung der Frau und dem
Wirtschafts- und Sozialrat jährlich über die Weiterverfolgung
und Umsetzung der Erklärung von Beijing und der Aktions-
plattform Bericht zu erstatten.

70. Plenarsitzung
12. Dezember 1997

52/101. Hilfe für Flüchtlinge, Rückkehrer und Vertriebene
in Afrika

Die Generalversammlung,

unter Hinweisauf ihre Resolution 51/71 vom 12. Dezember
1996,

nach Behandlungdes Berichts des Generalsekretärs138

sowie des Berichts der Hohen Kommissarin der Vereinten
Nationen für Flüchtlinge ,139

mit Genugtuung Kenntnis nehmendvon den Anstrengun-
gen, die die Asylländer unternommen haben, um Flüchtlinge
aufzunehmen,

davon überzeugt, daß das System der Vereinten Nationen
besser befähigt werden muß, Hilfsprogramme für Flüchtlinge,
Rückkehrer und Vertriebene durchzuführen,

mit Genugtuungüber den Prozeß der freiwilligen Rückfüh-
rung von Flüchtlingen, der zur Zeit in einigen Teilen Afrikas
vor sich geht, 1. nimmt Kenntnisvon dem Bericht des Generalsekre-

sowie mit Genugtuungüber den Beschluß CM/Dec.362
(LXVI) über die Lage der Flüchtlinge, Rückkehrer und
Vertriebenen in Afrika, der vom Ministerrat der Organisation
der afrikanischen Einheit auf seiner sechsundsechzigsten
ordentlichen Tagung vom 28. bis 31. Mai1997 in Harare ver-
abschiedet wurde ,140

cherheitsrats über die Situation in Afrika und über die141

Aufmerksamkeit, die auf dieser Tagung der Frage der Flücht-
linge, Rückkehrer und Vertriebenen in Afrika gewidmet
wurde,

sowie Kenntnis nehmendvon der Vereinbarung über

unter Hinweisauf die Bestimmungen ihrer Resolution 2312
(XXII) vom 14. Dezember 1967, mit der sie die Erklärung

sowie unter Hinweisauf das Übereinkommen von 1969 der
Organisation der afrikanischen Einheit zur Regelung der
spezifischen Aspekte der Flüchtlingsprobleme in Afrika und142

die Afrikanische Charta der Rechte der Menschen und Völ-
ker ,143

in der Erwägung, daß die Staaten Bedingungen schaffen
müssen, die der Verhütung von Flüchtlings- und Vertriebenen-
strömen sowie der Lösung dieses Problems, insbesondere
durch freiwillige Rückführung, förderlich sind,

in Anerkennungder positiven Ergebnisse der von der
Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten in der
Subregion durchgeführten Konfliktlösungsbemühungen, die
ein für die freiwillige Rückführung vonFlüchtlingen und Ver-
triebenen förderliches Umfeld geschaffen haben;

eingedenkdessen, daß es sich bei der Mehrheit der Flücht-
linge und Vertriebenen um Frauen und Kinder handelt,

mit großer Besorgnis feststellend, daß trotz aller von den
Vereinten Nationen, der Organisation der afrikanischen Einheit
und von anderen bisher unternommenen Bemühungen die
Lage der Flüchtlinge und Vertriebenen in Afrika, insbesondere
in Westafrika und im ostafrikanischen Zwischenseengebiet
sowie im Horn von Afrika, weiterhin prekär ist,

tärs sowie von dem Bericht der Hohen Kommissarin der138

Vereinten Nationen für Flüchtlinge ;139

2. stellt mit Besorgnis fest, daß die sich verschlechternde
sozioökonomische Lage, verschärft durch politische In-
stabilität, interne Konflikte, Menschenrechtsverletzungen und
Naturkatastrophen wie die Dürre, dazu geführt haben, daß die
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Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Zweiundfünfzigste139
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Zahl der Flüchtlinge und Vertriebenen in einigen Ländern von Kapazitäten unterstützen, so auch durch die Ausbildung
Afrikas zugenommen hat; zuständiger Beamter, die Verbreitung von Informationen über

3. bekundet ihre tiefe Besorgnisüber die schwerwiegen-
den und weitreichenden Folgen der großen Anzahl von
Flüchtlingen und Vertriebenen in den Aufnahmeländern und
die Auswirkungen, die dies auf die Sicherheit, die langfristige
sozioökonomische Entwicklung und die Umwelt hat;

4. verleiht ihrer Besorgnisüber SituationenAusdruck, in
denen das Grundprinzip des Asyls durch widerrechtliche
Ausweisungen, Zurückweisungen oder die Bedrohung des
Lebens, der körperlichen Sicherheit und Unversehrtheit, der
Würde und des Wohls der Flüchtlinge gefährdet ist;

5. sprichtdenjenigen afrikanischen Regierungen und der
Ortsbevölkerungihren Dank und ihre nachdrückliche Unter-
stützung aus, die trotz der allgemeinen Verschlechterung der
sozioökonomischen Gegebenheiten und der Umweltbedingun-
gen und trotz der bereits übermäßig in Anspruch genommenen
einzelstaatlichen Ressourcen in Übereinstimmung mit den 13.spricht den Regierungen des ostafrikanischen Zwi-
einschlägigen Asylgrundsätzen auch weiterhin die zusätzlichen schenseengebiets, der Region Westafrika und des Horns von
Belastungen auf sich nehmen, die mit der Zunahme der Zahl Afrika sowie dem Amt des Hohen Kommissarsihre An-
der Flüchtlinge und Vertriebenen verbunden sind; erkennung ausfür die Initiativen, die sie ergriffen haben, um

6. sprichtden betreffenden Regierungenihre Anerken-
nung ausfür die Opfer, die sie bringen, um den Flüchtlingen,
Rückkehrern und Binnenvertriebenen Hilfe und Schutz zu
gewähren, sowie für ihre Bemühungen um die Förderung der
freiwilligen Rückführung und anderer dauerhafter Lösungen;

7. spricht der internationalen Gemeinschaft und ins-
besondere dem Amt des Hohen Kommissars der Vereinten
Nationen für Flüchtlingeihren Dank ausfür die humanitäre
Hilfe, die sie den Flüchtlingen und Vertriebenen sowie den
Asylländern nach wie vor gewähren;

8. begrüßtdie auf allen Ebenen erfolgte Verstärkung der
Zusammenarbeit zwischen dem Amt des Hohen Kommissars
und der Organisation der afrikanischen Einheit und fordert die
beiden Organisationen nachdrücklich auf, gemeinsam mit den
Organisationen der Vereinten Nationen, den zwischenstaatli-
chen und nichtstaatlichen Organisationen, der internationalen
Gemeinschaft und den betreffenden Regierungen verstärkte
Bemühungen zu unternehmen, um die freiwillige Rückführung 16.stellt mit Befriedigung fest, daß dank der vom Amt des
in Würde und unter geregelten Bedingungen zu erleichtern, die Hohen Kommissars in Zusammenarbeit mit den Aufnahme-
tieferen Ursachen des Flüchtlingsproblems anzugehen und und den Herkunftsländern erfolgreich durchgeführten Rück-
Modalitäten für eine dauerhafte Lösung zu erarbeiten; führungs- und Wiedereingliederungsmaßnahmen Millionen

9. erklärt erneut, daß der Aktionsplan, der auf der vom sind, und sieht weiteren Programmen zur Unterstützung der
15. bis 17. Februar 1995 in Bujumbura abgehaltenen Regional- freiwilligen Rückführung aller Flüchtlinge in Afrika erwar-
konferenz über Hilfe für Flüchtlinge, Rückkehrer und Ver- tungsvoll entgegen;
triebene im ostafrikanischen Zwischenseengebiet verabschie-
det und von der Generalversammlung in ihrer Resolution
50/149 gebilligt wurde, nach wie vor einen tragfähigen Rah-
men für die Lösung der Flüchtlings- und humanitären Proble-
me in dieser Region darstellt;

10. fordertdas Amt des Hohen Kommissars und andere in menden Bedürfnissen in diesen Ländern Rechnung zu tragen;
Betracht kommende Stellenauf, ihre Schutzmaßnahmen zu
verstärken, indem sie unter anderem die Anstrengungen der 18.fordertdie internationale Gemeinschaftnachdrücklich
afrikanischen Regierungendurch den entsprechenden Aufbauauf, die allgemeinen Flüchtlingsprogramme des Amtes des

die Flüchtlinge betreffende Übereinkünfte und Grundsätze
sowie die Bereitstellung von Finanz-, Fach- und Beratenden
Diensten zur Beschleunigung des Erlasses beziehungsweise
der Änderung und der Anwendung der die Flüchtlinge betref-
fenden Rechtsvorschriften;

11. appelliertan die Regierungen, die Vereinten Nationen,
die zwischenstaatlichen und die nichtstaatlichen Organisatio-
nen sowie die internationale Gemeinschaft, Bedingungen zu
schaffen, die die freiwillige Rückkehr und die rascheNormali-
sierung der Lebensbedingungen und die Wiedereingliederung
der Flüchtlinge erleichtern;

12. appelliert an die internationale Gemeinschaft, im
Geiste der Solidarität und der Lastenteilung auf die Anträge
afrikanischer Flüchtlinge auf Wiederansiedlung in Drittländern
positiv zu reagieren;

die Rückführung im Rahmen von Dreiparteienübereinkommen
über die freiwillige Rückführung von Flüchtlingen in der
Region zu fördern;

14. ermutigt das Amt des Hohen Kommissars der Ver-
einten Nationen für Flüchtlinge, mit dem Amt des Hohen
Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte im
Rahmen ihrer jeweiligen Mandate auch weiterhin bei der
Förderung und dem Schutz der Menschenrechte und Grund-
freiheiten in humanitären Notsituationen in Afrika zusammen-
zuarbeiten;

15. begrüßtdie Anstrengungen, die das Amt des Hohen
Kommissars der Vereinten Nationen für Flüchtlinge gemein-
sam mit den Regierungen der Gaststaaten, den Vereinten
Nationen, den nichtstaatlichen Organisationen und der interna-
tionalen Gemeinschaft laufend unternimmt, um die Aufmerk-
samkeit auf die Umwelt und die Ökosysteme der Asylländer zu
lenken;

von Flüchtlingen freiwillig in ihre Heimatländer zurückgekehrt

17. verleiht ihrer Besorgnis Ausdrucküber die hohe
Verweildauer von Flüchtlingen in bestimmten afrikanischen
Ländern und fordert das Amt des Hohen Kommissars auf,
seine Programme in Übereinstimmung mit seinem Mandat in
den Gastländern laufend zu überprüfen und dabei den zuneh-
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Hohen Kommissars auch künftig zu finanzieren und dabei zu nach Behandlungdes Berichts des Generalsekretärs
berücksichtigen, daß der Bedarf der Programme in Afrika sowie des Berichts der Hohen Kommissarin der Vereinten
erheblich angestiegen ist; Nationen für Flüchtlinge ,

19. fordert die Regierungen, die Organisationen der Ver- in Anerkennungder akuten Probleme im Zusammenhang
einten Nationen, die nichtstaatlichen Organisationen und die mit Wanderung und Vertreibung in den Ländern der Gemein-
internationale Gemeinschaft insgesamtauf, ausgehend von den schaft Unabhängiger Staaten,
bei dem Notstand im ostafrikanischen Zwischenseengebiet
gesammelten Erfahrungen die Fähigkeit des Systems der
Vereinten Nationen zur Ergreifung von Notfallmaßnahmen zu
stärken und den Flüchtlingen und den Asylländern in Afrika
auch weiterhin die erforderlichen Ressourcen und die benötigte
operative Unterstützung zur Verfügung zu stellen, bis sich eine
Dauerlösung findet;

20. fordert die internationale Gebergemeinschaftauf, Gemeinschaft Unabhängiger Staaten von Belang sind,
materielle und finanzielle Hilfe für die Durchführung von
Programmen zur Sanierung der Umwelt und zum Wieder-
aufbau der Infrastruktur in den von der Anwesenheit der
Flüchtlinge betroffenen Gebieten in den Asylländern zur
Verfügung zu stellen;

21. ersuchtalle Regierungen sowie die zwischenstaatli-
chen und nichtstaatlichen Organisationen, der Deckung der
besonderen Bedürfnisse von Flüchtlingsfrauen und -kindern
besondere Aufmerksamkeit zu widmen;

22. fordert den Generalsekretär, das Amt des Hohen
Kommissars, die zwischenstaatlichen, regionalen und nicht-
staatlichen Organisationenauf, zusammen mit den Staaten und
anderen in Frage kommenden Stellen die Fähigkeit zur
Koordinierung und Bereitstellung humanitärer Notstandshilfe
und Katastrophenhilfe ganz allgemein zu verbessern, soweit es
dabei um Asyl, Hilfsmaßnahmen, die Rückführung, die Wie-
dereingliederung und die Wiederansiedlung von Flüchtlingen,
Rückkehrern und Vertriebenen, einschließlich der in städti-
schen Gebieten lebenden Flüchtlinge, geht;

23. ersuchtden Generalsekretär, der Generalversammlung Institutionen unerläßlichsind, wenn Massenvertreibungen der
auf ihrer dreiundfünfzigsten Tagung unter dem Punkt "Bericht Bevölkerung verhindert werden sollen,
der Hohen Kommissarin der Vereinten Nationen für Flücht-
linge, Flüchtlings-, Rückkehrer- und Vertriebenenfragen sowie
humanitäre Fragen" einen umfassenden, konsolidierten Bericht
über die Lage der Flüchtlinge, Rückkehrer und Vertriebenen
in Afrika vorzulegen und dem Wirtschafts- und Sozialrat auf
seiner Arbeitstagung 1998 mündlich Bericht zu erstatten.

70. Plenarsitzung
12. Dezember 1997 feststellend und bekräftigend, wie wichtig das Abkommen

52/102. Folgemaßnahmen zu der Regionalkonferenz über stellung der Flüchtlinge sind,
die Probleme der Flüchtlinge, Vertriebenen, ande-
ren unfreiwilligen Migranten und Rückkehrer in
den Ländern der Gemeinschaft Unabhängiger
Staaten und den betroffenen Nachbarstaaten

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 48/113 vom
20. Dezember 1993,49/173 vom 23. Dezember 1994, 50/151
vom 21. Dezember 1995 und insbesondere 51/70 vom
12. Dezember 1996,
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mit Genugtuungüber die Anstrengungen, die das Amt des
Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Flüchtlinge
und die Internationale Organisation für Wanderung unterneh-
men, wenn es um die Erarbeitung von Strategien und prakti-
schen Instrumenten für einen wirksameren Kapazitätsaufbau
und um den Ausbau von Programmen zur Behandlung der
verschiedenen Problemfelder geht, die für die Länder der

überzeugtvon der Notwendigkeit der weiteren Verstärkung
der praktischen Maßnahmen zur Durchführung des Aktions-
programms, das von der Regionalkonferenz über die Probleme
der Flüchtlinge, Vertriebenen, anderen unfreiwilligen Migran-
ten und Rückkehrer in den Ländern der Gemeinschaft Un-
abhängiger Staaten und den betroffenen Nachbarstaaten
verabschiedet wurde ,146

in Bekräftigungder Auffassung der Konferenz, daß zwar
die betroffenen Länder selbst die Hauptverantwortung für die
Auseinandersetzung mit den durch die Vertreibung von
Bevölkerungsteilen hervorgerufenen Problemen tragen und
daß diese Fragen als einzelstaatliche Prioritäten angesehen
werden müssen, jedoch gleichzeitig in Anerkennung der
Notwendigkeit einer verstärkten internationalen Unterstützung
der einzelstaatlichen Anstrengungen, die die Länder der
Gemeinschaft Unabhängiger Staaten unternehmen, um diesen
Verpflichtungen im Rahmen des Aktionsprogramms der
Konferenz wirksam nachzukommen,

daran erinnernd, daß der Schutz und die Förderung der
Menschenrechte sowie die Stärkung der demokratischen

eingedenkdessen, daß die wirksame Umsetzung der
Empfehlungen in dem Aktionsprogramm der Konferenz
erleichtert werden sollte und daß sie nur dadurchsichergestellt
werden kann, daß alle interessierten Staaten, zwischen-
staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen und anderen
Akteure in dieser Hinsicht zusammenarbeiten und koordinierte
Maßnahmen durchführen,

von 1951 und das Protokoll von 1967 über die Rechts-147 148

1. nimmt Kenntnisvon dem Bericht des Generalsekre-
tärs und dem Bericht der Hohen Kommissarin der Vereinten144

Nationen für Flüchtlinge ;145

A/52/274 und Korr.1.144

Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Zweiundfünfzigste Ta-145

gung, Beilage 12 (A/52/12).
A/51/341 und Korr.1, Anhang.146

Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 189, Nr. 2545.147

Ebd., Vol. 606, Nr. 8791.148




